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Die real nicht existierende Gleichberechtigung

Bisher könne in der Stadt Zürich im
Bereich der Berufsarbeit weder von einer
Gleichsteilung der Geschlechter noch
von der Einlösung der Forderung nach
Chancengleichheit gesprochen werden,
schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf
eine Interpellation derGemeinderätinnen
Theres Renner und Johanna Tremp. Die
Stadt 'soll', 'wird' dies oder jenes tun,
doch die Erfolge solchen Wollens und
Sollens sind bisher bescheiden.

Die Interpellantinnen gehen davon
aus, dass sich die Stadt hinter die Forde-
rungen des Frauenstreikkomitees vom
14. Juni 1991 stellt und dass z.B. die Ab-
Sichtserklärung im Regierungsprogramm
'Ziele und politische Schwerpunkte' von
1991, man wolle 'die Frauen in der Ent-
Wicklung zur Autonomie unterstützen'
beherzigt werde. Schliesslich sind ja die
Defizite der Gleichstellung innerhalb der
Stadtverwaltung im 50 Seiten starken
Bericht von Dr. Elisabeth Veya, datiert
Januar 1987, aufgelistet worden, die
Gleichstellung von Mann und Frau als
Aufgabe fand 1990 Aufnahme in die
Gemeindeordnung (eine Art Stadtverfas-
sung), und seither wirkt auch die Amts-
stelle für die Gleichstellung von Frau und
Mann.

Aber die Gleichstellungsmühlen mah-
len sehr gemächlich. Obwohl seit 1987 im

Veya-Bericht konkrete Aufgaben für die
Personalpolitik enthalten sind, wurde ein
Entwurf für ein neues Personalrecht erst
am 15. Mai 1991 bei den Verwaltungs-
und Dienstabteilungen sowie bei den
Personalverbänden in Vernehmlassung
gegeben. Darin 'soll' der Mangel behoben

werden, dass in der Stadt 'weder ein
verbindlich festgelegtes personalpoliti-
sches Leitbild noch rechtlich verankerte
personalpolitische Grundsätze' bestehen.
In den Ausführungsbestimmungen zum
Personalrecht (Art. 2 Abs. 2), nicht im Per-
sonalrecht selbst, wird die wenig aus-
sagekräftige Bestimmung 'der Stadtrat er-
lässt Grundsätze zum Personalrecht' kon-
kretisiert: 'Frauen und Männer sollen in
allen Bereichen und Funktionen rechtlich
gleichgestellt sein und tatsächlich gleiche
Chancen und Entwicklungsmögiichkeiten
haben. Sie haben Anspruch auf gleichen
Lohn für gleichwertige Arbeit.' Dass diese
Forderung, die ja durch die Bundesver-
fassung gegeben ist, erst in Ausführungs-
bestimmungen zu finden ist, erstaunt. Ist
das ein Zeichen für die Wichtigkeit, die die
Verfasser des Personalrechts dem The-
ma beimessen?

Schön klingen dann die Massnahmen
zur Erreichung der stadträtlichen Grund-
sätze: Aufhebung der Unterbewertung
spezifischer Frauenarbeiten, Aus- und
Weiterbildungsprogramme, die trauen-
fördernde Kriterien berücksichtigen, Er-

leichterung des Aufstiegs von Frauen
usw. usw.

Die harte Realität
Die frommen Wünsche wie 'Erleichte-

rung der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf oder 'Unterstützung von Initiativen
zurKinderbetreuung während der Arbeits-
zeit' stehen aber nach bisheriger Erfah-
rung quer zur (Spar)Wirklichkeit. Wenn
es um Hilfen bei der Kinderbetreuung
oder ums Weiterleben des Vereins für
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Tagesmütter geht, findet das Parlament
immereine Ausrede für ein Njet, im einen
Fall sogar mit dem Stichentscheid der
Ratspräsident/'n.

Der Stadtrat macht sich die Sache
relativ einfach, wenn er nur von 'Erleichte-
rungen' spricht. Es ist sicher schön, wenn
auch für Kaderstellen Teilzeitarbeit mög-
lieh wird und wenn Teilzeitstellenfür Väter
geschaffen werden, damit diese 'ihre
Verpflichtungen gegenüber Kindern in-
tensiverwahrnehmen' können, und wenn
für Väter besondere Urlaubsregelungen
geschaffen werden. Der Stadtrat könnte
sich ja Quotenregelungen für Kaderposi-
tionen auferlegen, wenn er nur wollte.
Nur, das 'Ermöglichen' hat bisher, wie
sich in Schweden zeigte, wenig genützt.
Dort nehmen die Väter äusserst selten
den Elternurlaub in Anspruch.

Ziel nur teilweise bis 1994 erreichbar
In den Legislaturzielen des Stadt-

rates (Zeit 1990 - 1994) heisst es, 'die
Verwirklichung der Chancengleichheit...
solle teilweise realisiert werden.' Am 27.
November 1991 schreibt der Stadtrat, dass
eine erste Bilanz zum Stand der Gleich-
Stellung von Frau und Mann in der Stadt
Zürich aufzeige, dass 'im Bereich der
Berufsarbeit weder von einer Gleichstel-
lung der Geschlechter noch von der Ein-
lösung der Forderung nach Chancen-
gleichheit gesprochen werden' könne. Es
hänge eben alles 'sehr stark von Einstel-
lungen, Werthaltungen, vontradiertenund
verinnerlichten Rollenvorstellungen ab'.
Leider zog der Stadtrat daraus nicht den
Schluss, dass gesetzliche Regelungen
schneller zum Ziel führen als gutgemeinte
Erleichterungen. Was von diesen Erleich-
terungen nach der Vernehmlassung bei
den männlich dominierten Verwaltungs-

und Dienstabteilungen übrig bleibt, wis-
sen wir noch nicht.

Marie-Therese Larcher

Diese pessimistische Analyse sei durch
zwei Hinweise ergänzt:

Während der Budgetdebatte wären
dem städtischen Gleichstellungsbüro auf
Antrag der Rechnungsprüfungskommis-
sion beinahe 50 000 Franken gestrichen
worden. SP, AL/FraP und GP brachten
dann aber mit einigen FDP- und LdU-
Frauen eine Mehrheit gegen den Antrag
zustande.

Ebenfalls im Januar verschob der Ge-
meinderat die Debatte zur Vorlage zur
Besoldungsrevision um ein halbes Jahr
auf Anfang 1993. Angehörige der Riege-
berufe kritisieren bereits heute die struk-
turelle kantonale Besoldungsrevision vom
1. Juli 1991, weil sie ihr Hauptziel, die
Realisierung des Lohngleichheitsprinzips,
verfehle. Die für Frauenberufe im Ge-
sundheitswesen charakteristischen phy-
sischen und psychischen Belastungen
werden sechsmal geringer gewichtet
als geistige Anforderungen. Dies hat die
Einreihung in eine tiefere Lohnklasse zur
Folge.

Villa Kassandra
Am Wochenende vom 6. - 8. März sollen
die Weichen im Bildungs- und Ferienzen-
trum für Frauen neu gestellt werden. Die
beiden Teamfrauen Lena und Shelley ver-
lassen das Projekt auf Ende September.
Ideen für die Zukunft sind gefragt. Wer
sich für das Weiterbestehen der Villa
Kassandra engagieren möchte, setzt sich
am besten sogleich mit dem Zentrum in

Verbindung: Villa Kassandra, Les Bornes,
2914 Damvant/JU, Tel. 066 / 76 61 85.
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